Flecken Ottersberg, Proj.-Nr.:28870 / 015, Grofle: 86 x 57 mm

Planzeichenerklarung

(geman Planzeichenverordnung v. 1990)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Eingeschranktes Gewerbegebiete

Mal der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

z.B. 0,8 Grundflachenzahl / GRZ
FH Firsthohe

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

a Abweichende Bauweise (siehe textliche Festsetzungen)

Baugrenze

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Strallenverkehrsflachen

StralRenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

ﬂ Betriebsparkplatz

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

A I 4

Einfahrtbereich (siehe textliche Festsetzungen)

Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

gteesseece Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung
H S von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern
00000000

(siehe textliche Festsetzungen)

Grinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grinflachen

Wasserflachen und Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fur die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(Regenwasserriickhaltebecken / Kiihlteiche - R / K)

Sonstige Planzeichen (§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten, oder Abgrenzung

DG des Malkes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
I:I Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
IF( Hohenfestpunkt (14,58 m G NHN)
Briicke (siehe bauordnungsrechtliche Festsetzung)
— Sektoren (nachrichtlich gekennzeichnet, vgl. textliche Festsetzungen)
I\ ~ ~ Sichtdreieck
-~

Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
Innerhalb des eingeschrankten Gewerbegebietes (GEe) sind nur Nutzungen zulassig, die das Wohnen nicht wesentlich
stéren (§ 1 Abs. 4 BauNVO).
Die in § 8 Abs. 3 BauNVO aufgefiihrten Ausnahmen
- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
- Vergnigungsstatten
sind in den GEe-Gebieten nicht zulassig.

2. Grundflache
Die Grundflachenzahl wird im GEe 1 und GEe 2 auf 0,8 festgesetzt. Die Grundflachenzahl im GEe 3 betragt 0,5 (§ 16
Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). Mal¥geblich fiir die Ermittlung der zuldssigen Grundstiicksflache ist das jeweilige Baugrundstick.

3. Firsthohe
Im gesamten Plangebiet wird die Firsthéhe auf 12,0 m begrenzt (§ 16 Abs. 2 BauNVO). Uberschreitungen der Firsthéhe
um bis zu 1,5 m durch untergeordnete Gebaudeteile, wie z. B. Schornsteine, Masten und technische Anlagen kénnen
ausnahmsweise zugelassen werden (§ 31 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO).
Als Bezugshdhe gilt die Hohe der Oberkante der Fahrbahnmitte der Ecksteverstrale (K 37); Bemessungspunkt ist der in
der Planzeichnung festgesetzte Hohenfestpunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO).

4. Bauweise
Innerhalb der eingeschrankten Gewerbegebiete gilt eine abweichende Bauweise (a), in der Gebaudeldngen von utber
50 m zulassig sind (§ 22 Abs. 4 BauNVO). Hinsichtlich aller sonstigen Bestimmungen gelten die Vorschriften der offenen
Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO).

5. Immissionsschutz

5.1 Die im Folgenden angegebenen Schall-Emissionskontingente L(EK) wurden auf der Grundlage der DIN 45691 "Ge-
rauschkontingentierung”, Ausgabe Dezember 2006, bestimmt. Die anteiligen Immissionskontingente L(IK) einer
Teilflache werden wie folgt berechnet:

L(IK) = L(EK) - 10 log (4 1T sm 2/1 m?) + 10 log S/1 m?

L(EK) = Schallemissionskontingent in dB

Sm = horizontaler Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Teilflache und dem Immissionsort in m
S = Grofe der Teilflache in m?

Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass die jeweilige Teilflache in ausreichend kleine Flachenelemente unterteilt
wird, so dass in jedem Fall die Ausdehnung eines Elements nicht gréer ist als 0,5 sp,.

5.2 In der vorgegebenen GE-Flache durfen nur Anlagen und Einrichtungen errichtet und betrieben werden, die die folgenden
Emissionskontingente nicht Uberschreiten:

Flache Emissionskontingent L(EK) in dB/m? Zusatzkontingent L(EK,Zus) in dB/m?
Bezeichnung Tag Nacht Sektor A Sektor B
Tag Nacht Tag Nacht
GEe 1 61 46 - 14 - -
GEe 2 58 43 2 17 - -

Die Tageszeit bezieht sich auf den Zeitraum von 16 Stunden (Ublicherweise von 06:00 bis 22:00 Uhr), die Nachtzeit auf 8
Stunden (Ublicherweise von 22:00 bis 06:00 Uhr / ,lauteste Nachtstunde").

Um eindeutige und tberschaubare Festsetzungen im B-Plan treffen zu kdnnen, werden die Richtungssektoren tber
einen Punkt innerhalb des B-Plangebietes und eine Winkelangabe (0° = Nordrichtung) definiert.

Bezugspunkt: UTM (WGS84); Rechtswert = 32509548;

Hochwert = 5885486
Friedhof (IO 1), Wohnhaus Feldstrafie 40 (10 4)
Wohnhaus Am Damm 20 (10 2)

Sektor A: 234° -- 91°
Sektor B: 91° -- 234°

GEe 3| 0,5

a FH: 12 m

g0

_____ e S

. Sektor A

l...................ﬁ..........................ir. ..............
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Bebauungsplan

Flecken Ottersloerg

"Erweiterung Betriebsgelande Firma BUSS"
zugleich teilweise Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 102
"Betriebsgelande der Firma BUSS"

mit ortlicher Bauvorschrift - Abschrift -

1

] iImstara

Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO)
sowie des § 58 Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Flecken Ottersberg diesen
Bebauungsplan Nr. 147 "Erweiterung Betriebsgelande Firma BUSS", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenste-
henden textlichen Festetzungen, als Satzung beschlossen.

gez. Tim Willy Weber
LS. (Weber)
Blrgermeister

Ottersberg, den 03.05.2023

Aufstellungsbeschluss

Der Rat des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 30.03.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 147 "Erweiter-
ung Betriebsgelande Firma BUSS", beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemaf § 2 Abs. 1 BauGB am 14.09.2018
ortsiblich bekannt gemacht worden.

gez. Tim Willy Weber

LS (Weber)
o Burgermeister

Ottersberg, den 03.05.2022

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Malfistab: 1:1000
»Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung,
A
“ LGLN

(C) Jahr 2018

Herausgeber: Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion (Sulingen/Verden)

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Strafen, Wege und Platze vollstdndig nach (Stand vom 23.03.2016). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei maglich.
gez. Uwe Ehrhorn
(Dipl.-Ing. Uwe Ehrhorn)
Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

Achim, den 06.02.2023 L.S.

...................“:.......

Die Einhaltung der Kontingente ist im Einzelfall fir jeden Betrieb im Plangebiet wie folgt nachzuweisen: Anhand der
jeweiligen gesamten Betriebsflache - ohne ggf. festgesetzte Griinflichen und/oder Flachen mit Pflanzgebot von Bdumen
und Strauchern - und der festgesetzten Emissionskontingente L(EK) bzw. Zusatzkontingente L(EK,Zus) fur diese Flache
wird zunachst das fur diesen Betrieb anzusetzende Immissionskontingent L(IK) an allen mafRgeblichen Immissionsorten
berechnet.

5.3 Ein Vorhaben ist dann schalltechnisch zuldssig, wenn die nach TA Larm unter Berlicksichtigung der Schallausbreitungs-
verhaltnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechneten Beurteilungspegel Lr der vom Vorhaben hervorgerufenen
Gerauschimmissionen an allen maRgeblichen Immissionsorten diese Immissionskontingente einhalten.

5.4 Ein Vorhaben erfullt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen, wenn der Beurteilungspegel den Immissions-
richtwert der TA L&rm um mindestens 15 dB unterschreitet.

6. Flache mit Bindungen fiir Bepflanzungen und Pflanzerhalt

6.1 Innerhalb der Flache mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewassern ist der Gehdlzbestand zu erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB). Abgange sind
durch Nachpflanzungen mit Gehdlzen gleicher Art an ungefahr gleicher Stelle zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

6.2 Zusatzlich ist im GEe2, innerhalb der Flache mit Bindungen flr Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern, in der auf die Inbetriebnahme des Bauvorhabens
folgenden Pflanzperiode eine Bepflanzung mit standortheimischen Laubbaumen und -strauchern entsprechend
nachfolgender Artenliste durch den Grundstiickseigentiimer vorzunehmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

Artenliste: Sandbirke (Betula pendula), Stieleiche (Quercus robur), Salweide (Salix caprea), Eberesche (Sorbus
aucuparia), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Wei3dorn (Crataegus monogyna), Hundsrose (Rosa canina),
Hainbuche (Carpinus betulus), Feldahorn (Acer campestre), Vogelkirsche (Prunus avium), Haselnuss (Corylus avellana),
Schlehe (Prunus spinosa).

Pflanzqualitaten:

Baume: Heister, Hohe 125-200 cm

Straucher: verpflanzte Straucher, 4 Triebe, H6he 60-100 cm
Pflanzabstande 1,5m x 1,5 m

Alle anzulegenden Geholzbestande sind dauerhaft zu erhalten. Abgange sind durch Nachpflanzungen auf demselben
Grundstiick mit Gehdlzen gleicher Art zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a/b BauGB).

7. Private Griinflache
Innerhalb der privaten Griinflache sind Anlagen fir den FuRganger- und Radverkehr sowie den Verkehr fir die
Unterhaltung von Griinflachen und wasserwirtschaftlichen Flachen zulassig.

8. Ein-und Ausfahrt
Ein- und Ausfahrten zum/ vom Plangebiet sind von der Ecksteverstrafie (K 37) nur innerhalb der gekennzeichneten
Bereiche zulassig.

Bauordnungsrechtliche Festsetzung
(Ortliche Bauvorschrift gemaR § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauQ i. d. F. vom 23.07.2014)

Briicke
Im Bereich der festgesetzten Stralenverkehrsflache (EcksteverstralRe, K 37) ist flr die Bricke eine lichte Héhe von
mind. 4,50 m einzuhalten. Bezugspunkt ist der in der Planzeichnung festgesetzte Héhenfestpunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO).

Nachrichtliche Hinweise / Ubernahmen

1. Archéaologische Denkmalpflege
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde (das kdnnen u. a. sein:
Tongefalscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen,
auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemal § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) meldepflichtig. Die Meldung hat bei der Unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises Verden zu erfolgen.
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige
unverandert zu lassen, bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen.

SektorB

2. Besonderer Artenschutz

Gemal den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu téten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die
Storung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre
Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren.

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung
der Zerstérung oder Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten besonders und / oder streng geschutzter Arten (vgl. § 7

Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG) sind Rodungs- und Fallarbeiten von Gehdlzbestanden im Zeitraum vom 01. Mérz bis 30. September
zu vermeiden. In Ausnahmefallen ist bei Gehdlzbeseitigungen innerhalb dieses Zeitraumes das Nichtvorhandensein von Nistplatzen
und Hoéhlen unmittelbar vor dem Eingriff zu Uberprifen.

Vor Beginn von Rodungs- und Fallarbeiten in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar sind Gehdlze auf Baumhdhlen und ggf. darin
Uberwinternde Arten zu Uberprufen.

Abriss- oder BaumalRnahmen an Bestandsgebauden sind vor ihrer Durchfihrung im Hinblick auf das Vorkommen von geschitzten
Fledermausarten in der Zeit der Wochenstubenbildung (Mai und Juni) sowie auf das Vorkommen von Nestern geschutzter Vogelarten
zu Uberprufen.

Werden Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG beriihrt, ist eine Ausnahmeprifung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. eine Befreiung
nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehérde zu beantragen.

3. Militdrische Altlasten
Fir das Plangebiet wurden Luftbilder zur militarischen Altlastenerkundung nicht bzw. nicht vollstdndig ausgewertet. Hinweise auf
militdrische Altlasten im Plangebiet liegen nach Auswertung von lokalen Quellen nicht vor. Zudem ist das Plangebiet bereits teilweise
bebaut bzw. es wurden Erdarbeiten durchgefuhrt. Gleichwohl kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung vorliegt.
Sollten bei anstehenden Erdarbeiten Land- und Luftkampfmittel, wie z.B. Granaten, Panzerfauste, Minen oder Munition, gefunden
werden, ist umgehend die zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu
benachrichtigen.

4. Sichtfelder
Die gekennzeichneten Sichtfelder sind oberhalb 0,8 m, gemessen ab Oberkante Fahrbahnmitte des Knotenpunktes, standig von
jeglicher Art sichtversperrender bzw. sichtbehindernder Nutzung freizuhalten (§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 31 Abs. 2 NStrG).

5. Boden
Sollten im Rahmen der Bauarbeiten Bodenveranderungen, Bodenbelastungen oder Verunreinigungen (z.B. bodenfremde Gerlche,
Farben und Materialien sowie schadstoffbelasteter Bauschutt) bemerkt/erkundet werden, so ist unverziiglich die Untere
Bodenschutzbehorde (Tel.: 04231/15-8992) des Landkreises Verden zu benachrichtigen. Die Arbeiten in dem betroffenen
Baustellenbereich sind unverziiglich einzustellen. Meldepflichtig sind der Grundstiickseigentimer, der Inhaber der tatsachlichen
Gewalt (Grundstiicksbesitzer bzw. -nutzer), der Bauherr und Bauleiter.

6. Baubeschrinkungszone entlang der L 132

Im Bereich der Baubeschrankungszone entlang der L 132 "Am Damm" diirfen

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom auflersten Rand der fiir den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten
Fahrbahn,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersachsischen Bauordnung, die uber Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen
werden sollen,

nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend fiir Aufschittungen oder Abgrabungen gréfieren Umfangs sowie fiir

Werbeanlagen. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberiihrt (§ 24 Abs. 1 NStrG).

Auf Antrag besteht im Einzelfall die Moglichkeit einer Abweichung von dieser Regel.

Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728) geéndert worden ist.
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786).
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Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von
Vahrer Stra3e 180
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gez. Burkhard Lichtblau

Bremen, den 07.09.2018 / 12.09.2019 / 19.03.2021 / 26.01.2022 (instara)

28309 Bremen
Internet: www.instara.de
E-Mail: info@instara.de

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 14.10.2019 dem Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. 147 "Erweiterung Betriebsgeldnde Firma BUSS", und der Begriindung zugestimmt und seine 6ffentliche Auslegung geman
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 17.01.2020 ortsiiblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung haben vom 27.01.2020 bis 28.02.2020 gemal § 3 Abs. 2 BauGB
offentlich ausgelegen.

gez. Tim Willy Weber

L.S. (Weber)
Burgermeister

Ottersberg, den 03.05.2022

Erneute Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 dem geénderten Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 147 "Erweiterung Betriebsgelande Firma BUSS", und der Begriindung zugestimmt und seine 6ffentliche
Auslegung gemal § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der erneuten 6ffentlichen Auslegung wurden am 30.04.2021
ortsublich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung haben vom 10.05.2021 bis 11.06.2021 gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut 6ffentlich ausgelegen.

gez. Tim Willy Weber

L.S. (Weber)
Burgermeister

Ottersberg, den 03.05.2022

Satzungsbeschluss

Der Rat des Flecken Ottersberg hat den Bebauungsplan Nr. 147 "Erweiterung Betriebsgelande Firma BUSS", nach

Prifung der Anregungen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 28.04.2022 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie
die Begriindung beschlossen.

gez. Tim Willy Weber

LS (Weber)
e Birgermeister

Ottersberg, den 03.05.2022

Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemaR § 10 Abs. 3 BauGB am 06.05.2022 im Amtsblatt fir den Landkreis Verden
ortsublich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am 06.05.2022 rechtsverbindlich geworden.

gez. Tim Willy Weber
LS (Weber)
o Burgermeister

Ottersberg, den 15.02.2023

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen
des Bebauungsplanes und der Begriindung nicht geltend gemacht worden. '

gez. Tim Willy Weber
L.S _ (Weber)
= Burgermeister

Ottersberg, den ....................

Beglaubigung

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift Gberein.

gez. Tim Willy Weber

L.S. (Weber)
Burgermeister

Ottersberg, den ....................

Institut fur Stadt- und Raumplanung GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Bebauungsplan Nr.
Flecken Ottersberg

147




	Pläne und Ansichten
	Modell


